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II. Begründung 

Mit Bescheid vom 13.12.2022 wurde Ihnen die immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb der beiden Windenergieanlagen des 

Typs Enercon E138 EP3 E2, Nabenhöhe 131,00 m, Rotordurchmesser 138,25 m, 

4200 kw, in den Gemarkungen Bell OT Hundheim und Hasselbach erteilt. Die 

Genehmigung ist nach Ziffer 1 Allgemeine Nebenbestimmungen, Nr. 1.7 befristet. 

Danach erlischt die Genehmigung, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach 

Bestandskraft des Bescheides mit der Errichtung der Anlagen begonnen wurde (§ 18 

Abs. 1 Nr. 1, 1. Alternative BImSchG). 

Mit Schreiben vom 28.06.2024, bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord per 

Mail am 02.07.2024 eingegangen, zuletzt ergänzt mit Schreiben vom 11.09.2024, hier 

eingegangen am 31.10.2024, haben Sie die Verlängerung der 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigung beantragt.  

 

Es wurde geltend gemacht, dass aktuell enorme Lieferengpässe seitens der 

Anlagenhersteller und Zulieferern von Komponenten herrschten. Hierbei sei von 24-28 

Monaten Lieferzeiten auszugehen. Besonders sei dies für die Netzanbindungsteile 

und elektronischen Bauteile z.B. für die Übergabestation, von den Bauherren 

hinzunehmen. Auch aufgrund von strengeren Anforderungen der Hersteller und 

finanzierenden Banken an die Auftragsfreigabe sei es nicht möglich das Bauvorhaben 

fristgerecht, gemäß dem Genehmigungsbescheid, fertigzustellen.  

 

Die Fristverlängerung nach § 18 Abs. 3 BImSchG setzt in materieller Hinsicht 

zunächst das Vorliegen eines wichtigen Grundes voraus. Der wichtige Grund kann 

nicht allein in dem drohenden Rechtsverlust gesehen werden; denn dieser läge sonst 

in jedem Fall vor. Entscheidend ist vielmehr, ob ein wichtiger Grund dafür gegeben ist, 

dass die Frist nicht gewahrt werden konnte. In diesem Zusammenhang ist nicht nur 

von Bedeutung, ob der Genehmigungsinhaber rechtlich oder tatsächlich gehindert 

war, die Errichtung oder Betrieb der Anlage zu beginnen oder fortzuführen. Auch 

unternehmerische Gesichtspunkte und wirtschaftliche Umstände können einen 
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wichtigen Grund darstellen. Ein wichtiger Grund liegt andererseits nie vor, wenn der 

Genehmigungsinhaber erkennbar nicht die Absicht hat, die Genehmigung umzusetzen 

oder hierzu nicht in der Lage ist. 

 

Vorliegend geltend gemacht werden überwiegend wirtschaftliche Belange, die nicht 

von dem Genehmigungsinhaber zu verantworten sind. Ein wichtiger Grund im Sinne 

des § 18 Abs. 3 BImSchG liegt damit vor. 

 

Da keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass mit der Verlängerung der Frist der 

Schutzzweck des BImSchG gefährdet wird, kann die Änderung der Nebenbestimmung 

wie beantragt bewilligt werden. 

 

Hinweis: 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Nebenbestimmungen zur 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach wie vor Bestand haben. 

 
III. Kostenentscheidung 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus den §§ 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 und 13 des LGebG 

in Verbindung mit der Landesverordnung über Gebühren auf dem Gebiet des 

Umweltrechts (Besonderes Gebührenverzeichnis), Tarif-Nr. 4.1.1. i.V.m. Nr. 4.1.10. 

 

Den Kostenbescheid erhalten Sie in einem weiteren Schreiben.  

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. 
 
Der Widerspruch ist bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord einzulegen. 
 
Der Widerspruch kann 
 
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 
Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz 

oder Postfach 20 03 61, 56003 Koblenz 
 
oder 
 
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur1 an die virtuelle Poststelle 

Rheinland-Pfalz, deren Nutzung auf der Grundlage der Nutzungsbedingungen der 
VPS erfolgt, die auf der Internetseite  

 
https://mdi.rlp.de/service/kontakt/virtuelle-poststelle/ 
      
      zum Download bereitstehen  
 
oder 
 
3. durch Übermittlung einer von dem Erklärenden signierten Erklärung an die 
Behörde aus einem besonderen elektronischen Anwaltspostfach (besonderes 
Behördenpostfach  beBPo) nach den §§ 31a und 31b der 
Bundesrechtsanwaltsverordnung 
 
erhoben werden. 
 
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische 
Rahmenbedingungen zu beachten, die auf der Homepage der SGD Nord unter 
https://sgdnord.rlp.de/de/service/elektronische-kommunikation/ aufgeführt sind. 
 
Hinweis: 
Bei erfolglosem Widerspruch wird aufgrund § 15 des Landesgebührengesetzes vom 
03.12.1974 eine Widerspruchsgebühr erhoben, deren Höhe sich nach dem Streitwert 
und nach dem entstandenen Verwaltungsaufwand richtet.  
 

 

                                            
1 vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 S. 73). 
 
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die auf der 
Homepage der SGD Nord unter https://sgdnord.rlp.de/de/service/elektronische-kommunikation/ aufgeführt sind. 
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